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(54) Automatisches Zapfventil mit Rücklauftropfensammler

(57) Automatisches Zapfventil für den Kraftstoffab-
gabeschlauch einer Tankstellenzapfsäule, für die Abga-
be von Dieselkraftstoff, - mit einem Zapfrohr (1), einem
Gehäuse (2) mit Gehäusestutzen (3) und einem Rückl-
auftropfensammler (4) mit Rücklaufrinne (5), wobei das

Zapfrohr in den Gehäusestutzen eingreift. Der Rücklauf-
tropfensammler ist in den Gehäusestutzen integriert. Die
Rücklaufrinne des Rücklauftropfensammlers ist an eine
in dem Gehäusestutzen bzw. in dem Gehäuse angeord-
nete Aufnahmekammer (8) des Rücklauftropfensamm-
lers angeschlossen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein automatisches Zapf-
ventil für den Kraftstoffabgabeschlauch einer Tankstel-
lenzapfsäule für die Abgabe von Dieselkraftstoff, - mit
einem Zapfrohr, einem Gehäuse mit Gehäusestutzen
und einem Rücklauftropfensammler mit Rücklaufrinne.
Mit dem Begriff automatisches Zapfventil sind solche
Zapfventile gemeint, die in den Kraftstofftank eines zu
betankenden Kraftfahrzeuges eingehängt werden und
den Zapfvorgang automatisch unterbrechen, wenn ins-
besondere der Spiegel des Kraftstoffes in dem Tank die
Mündung des Zapfrohres erreicht. Die Rücklaufrinne
dient zum Auffangen des Kraftstoffrestes, der außen an
dem beim Tankvorgang benetzten Zapfrohr zurückläuft,
wenn das Zapfventil mit dem Zapfrohr nach oben zur
Zapfsäule zurückbewegt wird oder dort entsprechend
eingehängt wird. - Mit dem Begriff Dieselkraftstoff ist im
Rahmen der Erfindung ein Kraftstoff für Dieselmotoren
gemeint und zwar auch Biodiesel, synthetischer Diesel,
Pflanzenöle und/oder ähnliche viskose Kraftstoffe für
Dieselmotoren.
[0002] Aus DE 37 10 952 C1 ist ein automatisches
Zapfventil der vorstehend beschriebenen Art bekannt.
Der Rücklauftropfensammler ist hier in Form einer zylin-
derförmigen Muffe ausgebildet, der eine umlaufende
Rücklaufrinne und eine umlaufende Aufnahmekammer
für die Aufnahme des Dieselkraftstoffes bzw. des Diesel-
kraftstoffrestes aufweist. Die zylinderförmige Muffe ist
dabei vor dem Gehäuse bzw. vor dem Gehäusestutzen
des Zapfventils auf das Zapfrohr aufgesetzt. Dieses au-
tomatische Zapfventil hat sich grundsätzlich bewährt. Die
als Rücklauftropfensammler bzw. als Dieselkraftstoff-
tropfensammler ausgebildete Muffe stellt jedoch ein zu-
sätzliches Bauteil des Zapfventils dar, das Mehrkosten
im Stückpreis des Zapfventils verursacht. Die zusätzli-
chen Bauteile bedingen insbesondere auch einen zu-
sätzlichen Lager- und Verwaltungsaufwand. Außerdem
ist es üblich derartige Zapfventile mit Weichplastik-
schutzüberzügen zu versehen, die zum Teil farbig an die
jeweiligen Kraftstoffsorten angepasst sind. Diese Weich-
plastikschutzüberzüge sind einem relativ hohen mecha-
nischen Verschleiß ausgesetzt und müssen deshalb
häufiger ausgewechselt werden als das Zapfventil
selbst. Im Übrigen dient die Farbe der Weichplastik-
schutzüberzüge häufig als Kennfarbe für eine bestimmte
Tankstellengesellschaft oder für einen bestimmten Kraft-
stoff. Bei einem Wechsel der Kennfarbe muss auch der
entsprechende Weichplastikschutzüberzug ausgewech-
selt werden. Der vor dem Gehäuse aufgesetzte Diesel-
tropfensammler erschwert das Entfernen eines solchen
Weichplastikschutzüberzuges so wie das Aufziehen ei-
nes neuen Weichplastikschutzüberzuges. Außerdem
stellt der bekannte Dieseltropfensammler ein Bauteil dar,
das quasi ungeschützt gegenüber äußeren mechani-
schen Beanspruchungen ist. So können Beschädigun-
gen oder Verformungen des Dieseltropfensammlers bei-
spielsweise beim Einstecken des Zapfventils in den Ein-

füllstützen eines Kraftstofftankes auftreten. Aufgrund sol-
cher Beschädigungen bzw. Verformungen kann langfri-
stig die Funktionssicherheit des Dieseltropfensammlers
in Frage gestellt sein. Fernerhin können beim Einstecken
der bekannten Zapfventile in den Einfüllstützen eines
Kraftstofftanks Dichtflächen an diesem Einfüllstützen
durch den Dieseltropfensammler beschädigt werden.
Weiterhin weist der bekannte Rücklauftropfensammler
bzw. dessen Aufnahmekammer aufgrund der Raumsi-
tuation in der Zapfventilaufhängung einer Zapfsäule und/
oder aufgrund der Ausgestaltung der Einfüllstutzen ver-
schiedener Kraftfahrzeuge lediglich ein verhältnismäßig
geringes Volumen auf. Unter gewissen Einsatzbedin-
gungen, insbesondere bei mehreren schnell hinterein-
ander erfolgenden Betankungen, kann es deshalb zu ei-
nem Überlaufen im eingehängten Zustand des Zapfven-
tils kommen. - Insbesondere aus Kostengründen und zur
Vermeidung des erschwerten Auswechselns der Weich-
plastikschutzüberzüge wurden in der Vergangenheit
häufig Zapfventile ohne Dieseltropfensammler einge-
setzt. Das ist aber in umwelttechnischer Hinsicht zu be-
anstanden, da bei solchen Zapfventilen der Dieselkraft-
stoff ungehindert über das Zapfventil und insbesondere
auch über die Flächen, mit denen eine Bedienungsper-
son in Kontakt kommt abläuft. Wenn dieser Dieselkraft-
stoff nicht entfernt bzw. abgewischt wird, laufen die Die-
selkraftstoffreste über die Oberfläche des Schlauches
nach unten ab und tropfen dann außerhalb der Zapfsäule
vom Schlauch auf den Boden ab.
[0003] Demgegenüber liegt der Erfindung das techni-
sche Problem zugrunde ein Zapfventil der eingangs ge-
nannten Art anzugeben mit der auf einfache und kosten-
günstige Weise die vorstehenden Nachteile vermieden
werden können und mit der ein effektives und funktions-
sicheres Auffangen des außen an dem Zapfrohr zurück-
laufenden Dieselkraftstoffes möglich ist.
[0004] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt
die Erfindung ein automatisches Zapfventil für den Kraft-
stoffabgabeschlauch einer Tankstellenzapfsäule für die
Abgabe von Dieselkraftstoff, - mit einem Zapfrohr, einem
Gehäuse mit Gehäusestutzen und einem Rücklauftrop-
fensammler mit Rücklaufrinne,
wobei das Zapfrohr in den Gehäusestutzen eingreift und
wobei der Rücklauftropfensammler in den Gehäusestut-
zen integriert ist bzw. in dem Gehäusestutzen aufgenom-
men ist
und wobei die Rücklaufrinne des Rücklauftropfensamm-
lers an eine in dem Gehäusestutzen bzw. in dem Gehäu-
se angeordnete Aufnahmekammer des Rücklauftropfen-
sammlers angeschlossen ist.
[0005] In dem Gehäuse des Zapfventils ist wie üblich
die Schaltautomatik für das Zapfventil aufgenommen.
Zweckmäßigerweise ist der Gehäusestutzen bzw. die
Gehäusestutzenwand fest und vorzugsweise einstückig
an das Gehäuse bzw. an die Gehäusewand angeschlos-
sen/angeformt. Es liegt im Rahmen der Erfindung dass
die Rücklaufrinne des Rücklauftropfensammlers zum
Dieselkraftstoff abgebenden Zapfrohrende hin offen ist.
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Es liegt fernerhin im Rahmen der Erfindung, dass die
Rücklaufrinne über zumindest einen Teil des Umfangs
des Zapfrohres umläuft und vorzugsweise über den ge-
samten Umfang des Zapfrohres umläuft.
[0006] Nach besonders bevorzugter Ausführungsform
der Erfindung ist der Rücklauftropfensammler vollständig
mit seiner Rücklaufrinne und seiner Aufnahmekammer
in den Gehäusestutzen bzw. in das Gehäuse integriert.
Gemäß dieser Ausführungsform ist der Rücklauftropfen-
sammler also vollständig in dem Gehäusestutzen bzw.
in dem Gehäuse aufgenommen. Dabei ist die Rücklauf-
rinne zweckmäßigerweise am Stirnende bzw. im Bereich
des Stirnendes des Gehäusestutzens angeordnet. Stir-
nende des Gehäusestutzens meint hier das dem Diesel-
kraftstoff abgebenden Zapfrohrende zugewandte Ende
des Gehäusestutzens.
[0007] Es empfiehlt sich, dass die zapfrohrseitige In-
nenseite der Gehäusestutzenwand im Bereich der Rück-
laufrinne die Außenwand der Rücklaufrinne bildet. Nach
besonders bevorzugter Ausführungsform besteht die
Gehäusestutzenwand aus einem Metall, vorzugsweise
aus Aluminium. Zweckmäßigerweise besteht auch die
Gehäusewand des übrigen Gehäuses aus diesem Me-
tall, bevorzugt aus Aluminium. Nach sehr empfohlener
Ausführungsform besteht also die die Außenwand der
Rücklaufrinne bildende Innenseite der Gehäusestutzen-
wand aus Metall bzw. aus Aluminium.
[0008] Es empfiehlt sich weiterhin, dass die Außen-
oberfläche des Zapfrohres im Bereich der Rücklaufrinne
die Innenwand der Rücklaufrinne bildet. - Die Rücklauf-
rinne dient erfindungsgemäß zum Auffangen der an der
Außenoberfläche des Zapfrohres zurücklaufenden Die-
selkraftstoffreste. Wie oben bereits dargelegt findet die-
ser Rücklauf insbesondere statt, wenn das Zapfventil mit
dem Zapfrohr nach oben zur Zapfsäule zurückbewegt
wird oder dort entsprechend aufgehängt wird.
[0009] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die
Rücklaufrinne über zumindest zwei Drosselkanäle an die
Aufnahmekammer des Rücklauftropfensammlers ange-
schlossen ist. Die Drosselkanäle sind zweckmäßigerwei-
se ebenfalls in dem Gehäusestutzen bzw. in dem Ge-
häuse des Zapfventils aufgenommen. Es liegt im Rah-
men der Erfindung, dass der Übergangsbereich zwi-
schen Rücklaufrinne und Aufnahmekammer mit Ausnah-
me von den genannten Drosselkanälen geschlossen
ausgebildet ist. Die Drosselkanäle können als drosseln-
de Ausnehmungen oder drosselnde Bohrungen ausge-
führt sein. Der Lochquerschnitt des zumindest einen
Drosselkanals beträgt vorzugsweise 1 bis 2 mm2. Vor-
zugsweise sind zwei Drosselkanäle vorgesehen. Dabei
dient ein Drosselkanal dem Einlauf bzw. dem Auslauf
des Dieselkraftstoffes in die bzw. aus der Aufnahmekam-
mer und der zweite Drosselkanal ist für die jeweils aus-
strömende bzw. einströmende Luft vorgesehen (Entlüf-
tungs- bzw. Belüftungskanal). Im Gegensatz zu dem be-
kannten eingangs behandelten Dieseltropfensammler
sind erfindungsgemäß grundsätzlich zwei Drosselkanäle
ausreichend. Bei dem bekannten Dieseltropfensammler

war die vor dem Gehäusestutzen aufgesetzte Muffe ver-
drehbar und aus diesem Grunde mussten zwangsläufig
mehrere Drosselkanäle vorgesehen werden um auch in
verschiedenen Positionen die Funktion zu gewährlei-
sten. Bei dem erfindungsgemäßen Rücklauftropfen-
sammler können zwei Drosselkanäle an den optimalen
Positionen ortsfest vorgesehen werden und weitere
Drosselkanäle sind prinzipiell nicht erforderlich.
[0010] Wenn das Zapfrohr nach oben gehalten wird
bzw. das Zapfventil entsprechend eingehängt wird, läuft
der an dem Zapfrohr zurücklaufende Dieselkraftstoff zu-
nächst in die Rücklaufrinne und von dort über die Dros-
selkanäle langsam in die Aufnahmekammer des Rückl-
auftropfensammlers. Zwischen zwei Betankungsvorgän-
gen verstreicht eine ausreichende Zeit, so dass der Die-
selkraftstoffrest in dieser Zeit durch die Drosselkanäle
langsam in die Aufnahmekammer gelangen kann. Wenn
dann zu Beginn eines Betankungsvorgangs das Zapfrohr
bzw. das Zapfventil gesenkt gehalten wird, benötigt der
in der Aufnahmekammer aufgenommene Dieselkraft-
stoff zunächst einige Zeit um durch die Drosselkanäle
zurück in die Rücklaufrinne zu gelangen. In dieser Zeit
wird das Zapfventil in den Einfüllstutzen eines Kraftstoff-
tankes eingeführt und der dann aus der Rücklaufrinne
ablaufende Dieselkraftstoff kann an der Außenoberflä-
che des Zapfrohrs entlang in den Kraftstofftank gelan-
gen. Bei einem üblichen Betankungsvorgang bleibt aus-
reichend Zeit für eine vollständige Entleerung der Auf-
nahmekammer. Auf diese Weise kann erfindungsgemäß
ein Kontaminieren der Umgebung mit Dieselkraftstoffre-
sten vermieden werden.
[0011] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die Auf-
nahmekammer des Rücklauftropfensammlers über zu-
mindest einen Teil des Umfangs des Zapfrohres bzw.
des Gehäusestutzens umläuft. Vorzugsweise läuft die
Aufnahmekammer über den gesamten Umfang des Za-
pfrohres bzw. des Gehäusestutzens um. Nach empfoh-
lener Ausführungsform der Erfindung bildet die zapfrohr-
seitige Innenseite der Gehäusestutzenwand im Bereich
der Aufnahmekammer die Außenwandung der Aufnah-
mekammer. Vorzugsweise besteht diese Gehäusestut-
zenwand aus Metall, besonders bevorzugt aus Alumini-
um. Es empfiehlt sich fernerhin, dass die Außenoberflä-
che des Zapfrohres im Bereich der Aufnahmekammer
die Innenwandung der Aufnahmekammer bildet.
[0012] Nach sehr bevorzugter Ausführungsvariante
der Erfindung ist der Gehäusestutzen und vorzugsweise
das gesamte Gehäuse mit einem flexiblen Schutzüber-
zug überzogen. Bei dem flexiblen Schutzüberzug han-
delt es sich zweckmäßigerweise um einen Schutzüber-
zug aus Plastikmaterial bzw. Weichplastikmaterial
(Weichplastikschutzüberzug). Gemäß sehr empfohlener
Ausführungsform der Erfindung besteht der Schutzüber-
zug aus einem Plastikmaterial und dieses Plastikmaterial
ist mit der Maßgabe eingerichtet, dass es bei Einwirkung
des Dieselkraftstoffes schrumpft und dadurch abdich-
tend wirkt. Vorzugsweise erfolgt die Schrumpfung des
Plastikmaterials bzw. Weichplastikmaterials durch unter
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Einfluss des Dieselkraftstoffes stattfindenden Weichma-
cherverlust. Durch die Schrumpfung des Schutzüberzu-
ges kann eine sehr effektive Abdichtung erzielt werden,
sodass verhindert werden kann, dass Dieselkraftstoff
zwischen Schutzüberzug und Gehäuse insbesondere
durch Kapillarwirkung eindringen kann.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist der Gehäusestutzen im Bereich seines Stirnendes von
einer über seinen Außenumfang umlaufenden Außen-
schutzkappe bzw. Außenschutzmanschette eingekap-
selt. Dabei verläuft diese Außenschutzkappe zweckmä-
ßigerweise über den größten Teil der Länge des Gehäu-
sestutzens. Die Außenschutzkappe kann in verschiede-
nen Farben ausgeführt werden und kann somit in vorteil-
hafter Weise zur farblichen Kennzeichnung eingesetzt
werden. Bei erforderlichen Farbänderungen ist im Ver-
gleich zu den eingangs beschriebenen bekannten
Maßnahmen eine problemlose Umrüstung möglich, da
die Außenschutzkappe einfach und ohne großen Auf-
wand auswechselbar ist.
[0014] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass zumin-
dest eine zwischen Gehäusestutzen und Zapfrohr um-
laufende Dichtung den übrigen Gehäuseinnenraum ab-
dichtet. Hier kann eine ohnehin zwischen Gehäusestut-
zen und Zapfrohr erforderliche Dichtung zugleich der Ab-
dichtung des Rücklauftropfensammlers gegen den übri-
gen Gehäuseinnenraum dienen. Eine bei dem bekann-
ten Dieseltropfensammler erforderliche zusätzliche
Dichtung zur Abdichtung der Aufnahmekammer gegen
das Zapfrohr kann hier in vorteilhafter Weise entfallen.
[0015] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass sich bei dem erfindungsgemäßen Zapfventil be-
achtliche wirtschaftliche Vorteile mit wesentlichen um-
welttechnischen Vorteilen kombinieren lassen. Zunächst
werden zur Verwirklichung des erfindungsgemäßen
Rücklauftropfensammlers im Wesentlichen bereits am
Zapfventil ohnehin vorhandene Bauelemente verwen-
det. Im Vergleich zu dem eingangs erläuterten Stand der
Technik entfällt ein zusätzliches aufwendiges Bauele-
ment, das im Hinblick auf den Stückpreis des Zapfventils
Mehrkosten verursacht. Insbesondere kann im Vergleich
zum Stand der Technik auch auf einen O-Dichtungsring
verzichtet werden sowie die damit verbundenen Herstel-
lungs-, Bearbeitungs- und Montagekosten. Im Ergebnis
ist auch der Zusammenbau bzw. die Montage eines er-
findungsgemäßen Zapfventils weniger aufwendig als die
Montage des eingangs erläuterten Zapfventils nach dem
Stand der Technik. An den erfindungsgemäßen Zapfven-
tilen können im Übrigen Schutzüberzüge, insbesondere
Weichplastikschutzüberzüge problemlos gewechselt
werden, ohne dass der Rücklauftropfensammler hierbei
hinderlich ist. Fernerhin ist der erfindungsgemäße Rück-
lauftropfensammler geschützt gegenüber äußeren me-
chanischen Beanspruchungen aufgenommen und
zeichnet sich somit durch eine lange Lebensdauer bzw.
eine sehr langfristige Funktionssicherheit aus. Auch Be-
schädigungen von Komponenten des zu befüllenden
Kraftstofftanks durch den Rücklauftropfensammler kön-

nen vollständig vermieden werden. Weiterhin werden
rücklaufende Dieselkraftstoffreste funktionssicher von
dem erfindungsgemäßen Rücklauftropfensammler auf-
gefangen und eine Kontamination der Umgebung kann
effektiv vermieden werden. Die erfindungsgemäße inte-
grierte Ausgestaltung des Rücklauftropfensammlers er-
laubt ein relativ großes Volumen der Aufnahmekammer,
sodass ein nachteilhafter Überlauf effektiv vermieden
werden kann. Das Volumen der Aufnahmekammer kann
mindestens das Vierfache des entsprechenden Volu-
mens bei dem bekannten Dieseltropfensammler betra-
gen. Auch darin ist ein wesentlicher Vorteil der Erfindung
zu sehen. Aufgrund der sehr beachtlichen Vorteile des
erfindungsgemäßen Zapfventils dürfte zukünftig die Ent-
scheidung zu Gunsten dieses Zapfventils fallen, so dass
dadurch ein erheblicher umwelttechnischer Vorteil er-
reicht wird, weil es keine Rechtfertigung mehr dafür gibt,
Zapfventile ohne den erfindungsgemäßen Rücklauftrop-
fensammler einzusetzen.
[0016] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen in schematischer Dar-
stellung:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Zapfventil in der Sei-
tenansicht teilweise im Schnitt und

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt A aus dem Ge-
genstand gemäß Fig. 1.

[0017] Die Figuren zeigen ein automatisches Zapfven-
til für den Kraftstoffabgabeschlauch einer Tankstellen-
zapfsäule für die Abgabe von Dieselkraftstoff. Das Zapf-
ventil weist ein Zapfrohr 1, ein Gehäuse 2 mit Gehäuse-
stutzen 3 und einen Rücklauftropfensammler 4 mit Rück-
laufrinne 5 auf. Das Zapfrohr 1 greift in den Gehäuse-
stutzen 3 des Gehäuses 2 ein. Die Gehäusestutzenwand
6 ist vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel einstük-
kig an die Gehäusewand 7 des übrigen Gehäuses 2 an-
geschlossen.
[0018] Die Rücklaufrinne 5 des Rücklauftropfen-
sammlers 4 ist an eine in dem Gehäusestutzen 3 aufge-
nommene Aufnahmekammer 8 des Rücklauftropfen-
sammlers 4 angeschlossen. Nach ganz besonders be-
vorzugter Ausführungsform und im Ausführungsbeispiel
nach den Figuren ist der Rücklauftropfensammler 4 voll-
ständig mit seiner Rücklaufrinne 5 und seiner Aufnah-
mekammer 8 in den Gehäusestutzen 3 integriert. Die
Rücklaufrinne 5 ist zum kraftstoffabgebenden Zapfroh-
rende 9 hin offen ausgebildet und läuft im Ausführungs-
beispiel über den gesamten Umfang des Zapfrohres 1
um. Die zapfrohrseitige Innenseite der Gehäusestutzen-
wand 6 bildet im Bereich der Rücklaufrinne 5 die Außen-
wand der Rücklaufrinne 5. Die Gehäusestutzenwand 6
besteht vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel aus
Aluminium. Die Außenoberfläche des Zapfrohres 1 bildet
im Bereich der Rücklaufrinne 5 die Innenwand der Rück-
laufrinne 5.
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[0019] Die Rücklaufrinne 5 ist im Ausführungsbeispiel
über zwei Drosselkanäle 10 an die Aufnahmekammer 8
angeschlossen. Die Aufnahmekammer 8 läuft im Aus-
führungsbeispiel über den gesamten Umfang des Zapf-
rohres 1 um. Die beiden Drosselkanäle 10 sind bezüglich
des Umfangs des Zapfrohres 1 vorzugsweise diametral
gegenüberliegend angeordnet und zwar zweckmäßiger-
weise und im Ausführungsbeispiel an der Oberseite O
und an der Unterseite U des Zapfrohres 1. Auf diese Wei-
se gewährleisten die Drosselkanäle 10 ein funktionssi-
cheres Einlaufen bzw. Auslaufen des Dieselkraftstoffes
sowie die erforderliche Entlüftung und Belüftung der Auf-
nahmekammer 8. Die zapfrohrseitige Innenseite der Ge-
häusestutzenwand 6 bildet im Bereich der Aufnahme-
kammer 8 die Außenwandung der Aufnahmekammer 8.
Die Außenoberfläche des Zapfrohres bildet im Bereich
der Aufnahmekammer 8 die Innenwandung der Aufnah-
mekammer 8. Von besonderer Bedeutung ist im Rahmen
der Erfindung, dass der erfindungsgemäße Rücklauf-
tropfensammler 4 vollständig bzw. im Wesentlichen voll-
ständig aus bereits vorhandenen Bauteilen des Zapfven-
tils gebildet wird. Ein aufwendiges zusätzliches Bauele-
ment zur Realisierung des Rücklauftropfensammlers ist
also im Gegensatz zum Stand der Technik nicht erfor-
derlich.
[0020] Vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel ist
sowohl der Gehäusestutzen 3 als auch das übrige Ge-
häuse 2 mit einem flexiblen Weichplastikschutzüberzug
11 überzogen. Aufgrund der erfindungsgemäßen Aus-
gestaltung des Zapfventils ist ein Wechsel diese Weich-
plastikschutzüberzuges 11 problemlos möglich. Im Aus-
führungsbeispiel ist der Gehäusestutzen 3 von einer über
seinen Außenumfang umlaufenden Außenschutzkappe
bzw. Außenschutzmanschette 12 eingekapselt. - In Fig.
2 ist im Übrigen eine zwischen Gehäusestutzen 3 und
Zapfrohr 1 umlaufende Dichtung 13 erkennbar.

Patentansprüche

1. Automatisches Zapfventil für den Kraftstoffabgabe-
schlauch einer Tankstellenzapfsäule für die Abgabe
von Dieselkraftstoff, - mit einem Zapfrohr (1), einem
Gehäuse (2) mit Gehäusestutzen (3) und einem
Rücklauftropfensammler (4) mit Rücklaufrinne (5),
wobei das Zapfrohr (1) in den Gehäusestutzen (3)
eingreift und wobei der Rücklauftropfensammler (4)
in den Gehäusestutzen (3) integriert ist
und wobei die Rücklaufrinne (5) des Rücklauftrop-
fensammlers (4) an eine in dem Gehäusestutzen (3)
bzw. in dem Gehäuse (2) angeordnete Aufnahme-
kammer (8) des Rücklauftropfensammlers (4) ange-
schlossen ist.

2. Zapfventil nach Anspruch 1, wobei der Rücklauftrop-
fensammler (4) vollständig mit seiner Rücklaufrinne
(5) und seiner Aufnahmekammer (8) in den Gehäu-
sestutzen (3) bzw. in das Gehäuse (2) integriert ist.

3. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei die zapfrohrseitige Innenseite der Gehäusestut-
zenwand (6) die Außenwand des Rücklaufrinne (5)
bildet.

4. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
die Gehäusestutzenwand (6) aus einem Metall, vor-
zugsweise aus Aluminium besteht.

5. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Außenoberfläche des Zapfrohres (1) die Innen-
wand der Rücklaufrinne (5) bildet.

6. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die Rücklaufrinne (5) über zumindest zwei Drossel-
kanäle (10) an die Aufnahmekammer (8) ange-
schlossen ist.

7. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die Aufnahmekammer (8) über zumindest einen Teil
des Umfangs des Zapfrohres (1) umläuft.

8. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
die zapfrohrseitige Innenseite der Gehäusestutzen-
wand (6) die Außenwandung der Aufnahmekammer
(8) bildet.

9. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
die Außenoberfläche des Zapfrohres (1) die Innen-
wandung der Aufnahmekammer (8) bildet.

10. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
der Gehäusestutzen (3) mit einem Schutzüberzug
(11) überzogen ist.

11. Zapfventil nach Anspruch 10, wobei der Schutzüber-
zug (11) aus einem Plastikmaterial besteht und wo-
bei das Plastikmaterial mit der Maßgabe eingerichtet
ist, dass es bei Einwirkung des Dieselkraftstoffes
schrumpft und dadurch abdichtend wirkt.

12. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
der Gehäusestutzen (3) von einer über seinen Au-
ßenumfang umlaufenden Außenschutzmanschette
(12) eingekapselt ist.

13. Zapfventil nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei
zumindest eine zwischen Gehäusestutzen (3) und
Zapfrohr (1) umlaufende Dichtung (13) den Gehäus-
einnenraum (14) abdichtet.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Automatisches Zapfventil für den Kraftstoffabga-
beschlauch einer Tankstellenzapfsäule für die Ab-
gabe von Dieselkraftstoff, - mit einem Zapfrohr (1),
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einem Gehäuse (2) mit Gehäusestutzen (3) und ei-
nem Rücklauftropfensammler (4) mit Rücklaufrinne
(5),
wobei das Zapfrohr (1) in den Gehäusestutzen (3)
eingreift, wobei der Rücklauftropfensammler (4) in
den Gehäusestutzen (3) integriert ist,
wobei die Rücklaufrinne (5) des Rücklauftropfen-
sammlers (4) an eine in dem Gehäusestutzen (3)
bzw. in dem Gehäuse (2) angeordnete Aufnahme-
kammer (8) des Rücklauftropfensammlers (4) ange-
schlossen ist
und wobei der Gehäusestutzen (3) mit einem
Schutzüberzug (11) überzogen ist, wobei der
Schutzüberzug (11) aus einem Plastikmaterial be-
steht und wobei das Plastikmaterial mit der Maßgabe
eingerichtet ist, dass es bei Einwirkung des Diesel-
kraftstoffes schrumpft und dadurch abdichtend
wirkt.

9 10 



EP 2 019 079 A1

7



EP 2 019 079 A1

8



EP 2 019 079 A1

9



EP 2 019 079 A1

10



EP 2 019 079 A1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 3710952 C1 [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

